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Bundesministeriwn für 

Land-und F 01.' stv;iri. seh <:' ft 
", wien, am 15. Jänner 1973 

Zl0850017 - G/72 

Xl11. Gesetzgebungsperiode 

B ea ni·~ 6~ t ~ n ~.-____ .,~ ____ ...;......;;;....--.-o.;.......;;..;~~ 

. ~. 

der schriftlichen perlament~rischen Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat lLtLdN und Genossen (ÖVp) , Nr .. 935/J-, VOill 22 .. Novem­
ber 1972, betreffend Ausgaben für \Jerbung und Offentlichkei-ts';;'; ,,­
arbeit der Bu:~desregierungo 

Anfrage: 

1 ... I,n "VJ"elchem Ausmaß .wurden IIJerbeausgabep. .Ihres Ressorts nbge- .. 

bRut und der Forschung zur Verfügung gestellt? 

Welche Budgetans~tze sind davon betroffen? 

2,,·_.Wie hoch sind die Ges8mtkosten eier für 1973 beabsich:tigt~n 
Werbetätigkeit Ihres Ressorts? 

3.. Auf welche Höhe bele.ufen sich 1973 die Gesamtkosten der 

Öffentlichkeitsarbeit Ihres Ressort,g (ZentralstelIen ll1:Lcl 

nachgeordnete Dienststellen)? 

4" Welcp.e Di~n·stposten, '.' Sonder-, : Konsul ent en- ; Ar-beit;sleih-

und 'WerkVerträge \\Terden ganz oder teilweise . für Presse- ode:-e 
Öffemtlichkei-lisarb~i t ~ing~'~~tzt?' .'-

5 .. Sind Sie bereit,. -Abgeordrieten' des Nationalrates Einblick in 
".: . -.. : . -:-; '.; :'. . 

Unterla:gen über Repräsentetionsaufwendungen und Ausgaben der 

Öffentlicr.t.keits8rbeit Ihres Ressorts zu gewähren?: . 

Antwort: '.' .. 

Vor Eingang in die Beantwortung der einzelnen Anfragen darf -

bezugnehmend auf die Begründung eier Anfrage - festgestiell t 1Ilerden, 

daß mein Ressort im Sinne der im Jahr 1970 abgegebenen Absicht.ser­

klärung.keinerlei.Mittel.für.politische Propaganda ausgibto 

Hingegen ist es notwendig, daß die Bundesregierung - tei11lieise 

'sogar'über ausdrückliche-Aufforderungen durch den Nationalrat":' 

die Öffrietlichkeit überbestirrimte 'legistische Vorhabei'"lf über be-
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reits gefaßte Gesetzesbeschlüsse oder über Ereignisse im Kompe­

tenzbereich eines Ressortministers informiert" 

Zu den einzelnen Fragen nehme ich nunmehr -I<'lie folgt Stellung: 

, Zu 1,,: 

Im Jahre 1970 waren für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit bei 

Kapi tal 60 "Land- und Forstwirtschaft" für Zvlecke der Öffent­

lichkeitsarbeit 3 Millionen Schilling bUdgetier,t" 

Davon W8ren bei Am.tsantritt meines 'Vorgängers noch 2,084 .. 599,­

Schilling vorhr:mdeno 

Im ersten BUdgetübErschreitungsgesetz 1970, BGBleNr .. 20'7, 1N-u..rden 

2,0840599,~ Schilling zugunsten des Ansatzes 1/12146 IIWissenschaft­

'liche J:i'orschung, Förderungs8ufgaben" gebundeno 

Folgende Budgetansätze waren 'davon betroffen: 

Ansatz 

1/60001 

1/60068 

1/60508 

Zu 20 und 3 ... : 

Bezeichnung 

Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Verwal tu...1J.gs­
aufwand 

Land- und forstwirtschpftliche 
Sonderaufgaben 

Landwirtschaftliche Bundeslehr­
anstalten, Aufv.Tandskredi te 

. , .. ~ 

Ausgaben 

r :- _ ' 

812"L~73.,- s 

737.118,- S 

5350008,- S 

Für das Jalll" 1973 sind im Bereich des Bundesministeriu1Ils für :Qq.+].Q.­

und Forstwirtschaft keinerlei Mittel für Öffentlichkeitsarbeit 
veranschlagt .. 

Zu 4 .. : '. 

Für Pressearbeit wird im Bereich des Bundesministerimns für 

Land- ).md Forst'virtscha:ft VoB .. Rupert Schu.rnacher (Sondervertrag 

mit,dern, Bundesk8nzlerBmt, Bundespressedienst; im Bundesministerium 

für Land-'und Forstwirtschaft beschäftigt seit 1"L~o1965) einge­
setzt .. 

'I ,. 

" , 
6 
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Zu 50: 

Zur Überprüfung der Sparsamkeit, \.Jirtschaftlichkeit und ZVleck­
mäßigkeit der Verwaltung ist in der österreichischen VerfaSSlITlgs-

. ordnung als Organ des Nationalrates der Rechnungshof vorgesehen~ 

dem neben o.llen Emderen Einschaumöglichkeiten auch der Einblick 
in Ausgaben für Öffentlichkeits8rbeit bzwo in UnterlEgen über 
Repräsentationsaufwendungen offensteht .. 

Es besteht nach meiner Auffasssung kein Grund, die Fmlktion des 
Rechnungshofes dadurch abzuwerten, daß man einzelne seiner Agen­
den 8n Abgeordnete bzw .. Gruppen von Abgeordneten überträgt .. 

Dazu kommt, dar~ nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts­
hofes eine ständige Einsicht nahme. in Ver1\Tal tungsgeschäfte nicht 
einmal dem Nationalrat , geschweige denn einzelnen Abgeord..Yleten 
zusteht 0 In diesem Zusammenhang darf ich auch auf dE's Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofa, Slg .. 1454., ver.w~i8en", 

Der Bundesminister: 
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